










Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge der COVID-19-Pandemie: 
 

Die öffentlichen Auslegung wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Öffentlichkeit kann sich 
während der Auslegungsfrist s.u. über die allgemeinen Ziele und Zwecke, sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung persönlich oder telefonisch unter 089/310 09 -125 oder - 127 im Bauamt 
Unterschleißheim während der Auslegungsfrist s.u. informieren. Wir bitten Sie im Zuge der COVID-19 
Pandemie bei einer persönlichen Einsichtnahme vorab telefonisch einen Termin unter 089/ 310 09 -
125 oder -127 auszumachen. Bei dem Termin sind die üblichen Schutzmaßnahmen (Gesichtsmaske, 
Sicherheitsabstände usw.) zu wahren. Weitere Hinweise können Sie weiter unten ersehen. 
 
Wir bitten Sie im Zuge der COVID-19 Pandemie bei einer persönlichen Einsichtnahme vorab 
telefonisch einen Termin unter 089/ 310 09 -125 oder -127 auszumachen. Bei dem Termin sind 
die üblichen Schutzmaßnahmen (Gesichtsmaske, die Mund und Nase verdeckt, 
Sicherheitsabstände von mind. 1,5 m einzuhalten, evtl. Handschuhe und ggf. Mitbringen 
eigener Schreibunterlagen bei Abgabe bzw. Erstellung einer Stellungnahme, z.B. Stift) zu 
wahren. 
Während dieser Zeit können Stellungnahmen zur dargelegten Planung schriftlich oder zur 
Niederschrift nach Terminabsprache vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben. Ein Mitarbeiter des Bauamtes wird nach Terminabsprache persönlich für Auskünfte 
und Erläuterungen zur Verfügung stehen.  
Auf die Richtlinie zum Datenschutz der Stadt Unterschleißheim www.unterschleissheim.de 
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten wird verwiesen.  
 

http://www.unterschleissheim.de/

